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1 Vorbemerkungen 
 

Auftraggeber: Firma Zentrum 
 

Auftragsdatum:  31.03.2003 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug:  
 
Firma Zentrum 
 

Grund der Gutachtenerstellung: Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Besteuerung. 
 

Gutachtenumfang: 
 

Dieses Gutachten hat 23 Seiten plus 3 Anlagen mit insgesamt 15 Seiten. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

08.07.2002 (Vorgabe des Auftraggebers) 

Tag der Ortsbesichtigung: 22.04.2003 
 

Teilnehmer am Ortstermin: eine sachverständige Mitarbeiterin des Sachverständigen und der unter-
zeichnende Sachverständige selbst 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwor-
tung erstellt. 
 

Besonderheiten: Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt teilweise vermietet und 
demzufolge in diesen Räumen vollständig möbliert. Die Besichtigung 
bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte Schäden 
können nicht ausgeschlossen werden.  
 

 



 

 
(Muster-)Gutachten 2003-143  Seite 4 von 23  
 

2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg; 
Ortsteil Schöneberg 
 

innerörtliche Lage: 
 

Stadtkern; öffentliche Verkehrsmittel (U-Bahnstation) in fußläufiger 
Entfernung; 
 

Die Geschäftslage ist als mittlere bis gute Geschäftslage einzuschätzen. 
Positiv wirkt sich für eine Büronutzung die Nähe zum Blumenplatz aus. 
Für die bestehenden Ladeneinheiten ist die Entfernung zum Blumenplatz 
schon recht groß. Laufkundschaft ist hier sehr viel weniger stark vorhan-
den, was sich in der Besetzung der Läden und in den erzielbaren Laden-
mieten widerspiegelt. In der Lage des Bewertungsobjekts ist insgesamt 
eine wesentlich einfachere Nutzung als im Zentrum der Bodenrichtwert-
zone, dem Blumenplatz, vorhanden. Eine mehrgeschossige Verkaufsnut-
zung ist hier nicht möglich.  
 

Geschäftslage: 
 

mittlere bis gute Geschäftslage; als Wohnlage nur bedingt geeignet 

Art der Bebauung und Nutzung 
in der Straße: 
 

vorwiegend gewerbliche Nutzung; i.d.R. geschlossene, 4-8-geschossige 
Bauweise, geprägt überwiegend durch gewerbliche Nutzungen (Büros 
und erdgeschossige Ladennutzungen)  

Immissionen: 
 

überdurchschnittlich durch Straßenverkehr 

2.2 Grundstück 
Grundbuch: Grundbuch von   Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Schöneberg  1000 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Schöneberg 1 100 4.275 m² 
     

2.3 Erschließung 
Straßenart: 
 

Wohn- und Geschäftsstraße, Verbindungsstraße zwischen Zentrumsstra-
ße 1 und Zentrumsstraße 2 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; 8-spurige asphaltierte Fahrbahn mit mittigem Grünstrei-
fen; Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt mit Gehwegplatten 
 

Versorgungsanschlüsse und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektr. Strom; Gas; Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss  
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche  
Gemeinsamkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Hauptgebäudes 
 

Baugrund1, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

 

                                                      
1 Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinaus-

gehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen:1 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 18.02.2002 vor. 
 
Wertbeeinflussende Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 

·  Eine Grunddienstbarkeit (Recht zur Benutzung des Grund-
stücks als Parkplatz und Zufahrt für Personenkraftwagen) 
für den jeweiligen Eigentümer des Grundstückes von Schö-
neberg Blatt 1000 hier eingetragen gemäß Bewilligung vom 
13.05.1966 – UR 00/1000 des Notars Dr. Rainer Zufall  in 
Berlin- und auf Schöneberg Blatt 1000 vermerkt am 
26.06.1966 

 
Bei Neufassung der Abteilung eingetragen am 12.12.1999 

 
Bodenordnungsverfahren:2 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenord-
nungsverfahren einbezogen. 
 

Nicht eingetragene Rechte und  
Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rechte sowie 
besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nach den Angaben des 
Auftraggebers nicht vorhanden. 

 

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht3, 4 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Mischgebiet 1 

Festsetzungen im  
Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft ein qualifizierter Bebau-
ungsplan (XP 4) vom 06.06.1960 folgende Festsetzungen: 
 

Fläche  = Kerngebiet 
 

Inzwischen liegt aber eine Funktionsloserklärung des Verwaltungsge-
richts Berlin vor, die besagt, dass sich das Maß der baulichen Nutzung 
nach § 34 BauGB richtet.  
 

Es liegen keine Ortssatzungen oder Bauge- oder -verbote im Sinne der   
§§ 172-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 
 

baureifes Land 

 

                                                      
1 Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es 

wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden bei Beleihung oder Verkauf sachgerecht berücksichtigt werden. 
2 Telefonische Auskunft, Herr Auskunft, Stadtplanungsamt Tempelhof-Schöneberg  
3 Telefonische Auskunft, Herr Auskunft, Stadtplanungsamt Tempelhof-Schöneberg 
4 Zum Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsächlich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die 

Übereinstimmung der baulichen Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen wird vorausge-
setzt. 



 

 
(Muster-)Gutachten 2003-143  Seite 6 von 23  
 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 

Beitrags- und  
Abgabensituation:1 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 

2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 

Baulasten:2 
 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält wertbeeinflussende Eintragungen. 
 

·  Stellplatznutzungsbaulast, korrespondierend mit der Stellplatz-
grunddienstbarkeit  

 

Denkmalschutz:3 
 

Denkmalschutz besteht nicht. 
 

Naturschutz:4 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinaus-
gehenden naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 

Wasserschutz:5 
 

Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 

Bodenbelastung:6 Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Boden-
schutzbehörde nicht aufgeführt. 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schäd-
liche Bodenveränderungen (Kontaminationen). 

2.5 Zusammenfassung der rechtlichen Situation (nur wertbeeinflussende Punkte) 
 

 

Bei der Wertermittlung sind die folgenden (rechtlichen) Umstände zu berücksichtigen: 

�  Die Grunddienstbarkeit (Stellplatzbenutzungsrecht) ist als wertbeeinflussender Umstand 
in der Ertragswertermittlung zu berücksichtigen. Die nach den Eintragungen in den ent-
sprechenden Abteilungen II der Grundbücher der betroffenen Grundstücke verbleiben-
den Kfz-Stellplätze sind als vermietbare Fläche anzusehen. Die restlichen Flächen sind 
rechtlich durch den Eigentümer des Grundstückes Schöneberg Blatt 9876 blockiert.  

 

 

                                                      
1 Schriftliche Auskunft, Frau Wald, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg und telefonische Auskunft, Herr Baum, Berliner Wasser-

betriebe 
2 Telefonische Auskunft, Frau Fröhlich, Bauordnungsamt Tempelhof-Schöneberg 
3 Telefonische Auskunft, Herr Auskunft, Stadtplanungsamt Tempelhof-Schöneberg 
4 Telefonische Auskunft, Herr Auskunft, Stadtplanungsamt Tempelhof-Schöneberg 
5 Telefonische Auskunft, Herr Auskunft, Stadtplanungsamt Tempelhof-Schöneberg 
6 Schriftliche Auskunft, Herr Weg, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
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2.6 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen1 

2.6.1 Geschäftshaus 
 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Gebäudeeinheit bestehend aus einem 8-geschossigen 
Gebäude (Hauptgebäude) entlang der Zentrumsstraße und quer zum Innenhof daran anschließend ein                 
3-geschossiges Gebäude (Nebengebäude), das sich bis zur Zentrumsstraße 3 erstreckt. 
Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes befinden sich 3 Ladeneinheiten, wovon eine Ladeneinheit leer steht. 
Der Eingangsbereich für die oberen Etagen mit anschließendem Treppenhaus hat einen Pförtner-Bereich 
mit direktem Zugang von der Zentrumsstraße und macht einen gepflegten Eindruck. Fußboden und Trep-
penstufen sind mit dunklem Betonwerkstein belegt. 
Die einzelnen Etagen sind im Treppenhaus mit Siedle-Türsprechanlagen inklusive Kamera in Edelstahl 
ausgestattet. 
 
Das 7. Obergeschoss ist als Staffelgeschoss einschließlich Laubengang mit Sonnenschutz-Lamellendach 
ausgebildet. Die Fenster sind von außen ebenfalls mit Lamellen-Beschattung ausgerüstet. Das Nottrep-
penhaus ist im 7. Obergeschoss über den Laubengang von außen erreichbar, in den anderen Etagen ent-
sprechend von innen. Der Fußboden des Laubenganges ist mit Gitter-Rosten belegt.  
Das 7. Obergeschoss ist komplett vermietet. Die einzelnen Räume haben Kühldecken, eine Rauchwarnan-
lage und sind mit Teppichboden ausgelegt. Die Sanitärräume sind türhoch gefliest und mit hochwertigen 
Objekten ausgestattet. 
 
Das 6. und 5. Obergeschoss sind in der Ausstattung und Aufteilung identisch. Die Decken sind abgehängte 
Mineralfaserdecken (z. Bsp. OWA-coustic), die Böden sind mit Auslegware und die Wände mit Glasfa-
servlies belegt. 
Das 6. Obergeschoss ist vermietungsfertig, steht aber leer. Das 5. Obergeschoss ist komplett vermietet. 
 
Das 1. bis 4. Obergeschoss befindet sich in einem rohbau-ähnlichen Zustand. Vor einer Vermietung ist der 
Innenausbau komplett zu erbringen; Trennwände, Elektroinstallation, Fußböden, Wand- und Deckenbe-
kleidungen sind in den einzelnen Etagen nicht vermietungsfähig vorhanden, wobei im 1. und 2. Oberge-
schoss zusätzlich auch die sanitären Anlagen zu erneuern sind. 
 
Im gesamten Gebäude ist die Abwasserinstallation auszuwechseln. Die vorhandenen alten Guss-
Abwasserrohre sind teilweise marode und führen zu Geruchsbelästigung. 
 
Die Heizungsanlage ist ebenfalls eingehend zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. In den nicht 
vermieteten Räumen müssen die Heizkörper regelmäßig auf Dichtigkeit geprüft werden. 
 
Im 1. und 2. Obergeschoss ist ein Übergang zum angrenzenden 3-geschossigen Gebäude (Nebengebäude) 
möglich. In diesen Etagen des Nebengebäudes befanden sich die Produktionshallen des ehemaligen Mie-
ters. Entsprechend sind die Räumlichkeiten vor einer Vermietung herzurichten, wobei des 2. Oberge-
schoss des Nebengebäudes im derzeitigen Zustand nicht vermietbar ist, da das Nebengebäude nur ein 
Notdach hat. Dieses Notdach ist undicht und führt zu Feuchteschäden (siehe Fotoanlage). Im Erdgeschoss 
des Nebengebäudes sind Stellplätze angeordnet. 
Unter den Gebäuden und dem Innenhof befindet sich ein Keller mit Tiefgarage, wobei der Bereich zur 
Ladezufahrt für den Schwerlastverkehr ausgelegt ist. 
 

2.6.2 Außenanlagen 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Hofbefestigung (teilweise schwerlast-
verstärkt), Einfriedung (Zaun) 
 

                                                      
1 Zur Ergänzung der Gebäudebeschreibung siehe Fotos in den Anlagen. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 

Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rück-
sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 

Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis nahe 
kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt werden. In 
den allermeisten Fällen sind dies das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren. Können 
mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 

Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 

1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner Ver-
gleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Vergleichskauf-
preise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegen Bodenrichtwerte vor. Die Bodenwertermittlung wird daher 
auf dieser Grundlage durchgeführt. Da die Bodenrichtwert als zonale Bodenrichtwerte abgeleitet werden 
wird der Bodenwert auf der Basis der Bodenrichtwerte mittels des aufgespaltenen Mietsäulenverfahrens 
nach Sprengnetter ermittelt.  

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise zur 
Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vorran-
gig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleichbare 
Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen keine geeigneten Kaufpreise vor, daher kann das Vergleichswert-
verfahren nicht durchgeführt werden. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass entsprechende, wirklich 
vergleichbare Grundstücke veräußert worden sind und die wertrelevanten Faktoren bekannt sind. Die 
Lage des Bewertungsobjekts ist ebenso wenig häufig wie die wertbestimmenden Eigenschaften (baulicher 
Zustand und rechtliche Gegebenheiten wie Grunddienstbarkeit).  

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht 
zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Für die Objektart stehen keine Marktanpassungsfaktoren zur Verfügung. Ein Sachwertverfahren kann 
aber nur mit aus dem Markt abgeleiteten Marktanpassungsfaktoren durchgeführt werden. Die Anwen-
dung des Sachwertverfahrens scheidet daher beim Bewertungsobjekt aus. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung für das Bewertungsobjekt  
 
Die Bodenwertermittlung in Innenstadtbereichen, die fast vollständig bebaut sind, ist problematisch. Na-
turgemäß sind Verkäufe von unbebauten Grundstücken hier selten. Demzufolge ist die Ableitung des Bo-
denwertes (in Form der Bodenrichtwerte) nicht sicher.  
 
Zudem liegt das Bewertungsobjekt an der Grenze zweier Bodenrichtwertzonen und hat eine von den an-
gegebenen Nutzungsmaßen abweichende bauliche Ausnutzung. Die Bodenrichtwertzone, für die ein Bo-
denrichtwert von 3.900,- € ausgewiesen ist, ist wesentlich durch den Blumenplatz und dessen stark ge-
schäftlich ausgeprägte Nutzung mit Läden (teilweise über mehrere Etagen, wie zum Beispiel das Kauf-
haus) und Restaurants geprägt. Die östlich anschließende Bodenrichtwertzone ist mit einer geringeren 
baulichen Ausnutzung als Mischgebiet M2 wesentlich stärker von Büronutzungen in den Obergeschossen 
geprägt. Wohnnutzungen sind hier selten und prägen den sehr hohen Bodenrichtwert nicht. Die Lage des 
Bewertungsobjekts entspricht nicht dem Durchschnitt der Bodenrichtwertzone, daher ist die Einordnung 
der Lage des Bewertungsobjekts innerhalb der Bodenrichtwertzone zu überprüfen.  
Der Bodenrichtwert muss daher aus dem Bodenrichtwert für die Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ unter 
Berücksichtigung der Lage des Bewertungsobjekts abgeleitet werden, da das Bewertungsobjekt eine Mi-
schung der Eigenschaften der beiden Bodenrichtwertzonen aufweist.  
 

 
 

Der für ein bebautes Grundstück erzielte Ertrag (insbesondere die Miete) wird für den Boden und das Ge-
bäude erzielt.  
 

In einer besseren Lage ist demzufolge auch eine höhere Miete erzielbar. Die Herstellungskosten für das 
Gebäude sind dagegen relativ lageunabhängig. Theoretisch sind demzufolge Bodenwertunterschiede im 
Wesentlichen in lagebedingten Ertragsunterschieden (und umgekehrt) begründet.  
 

Diese Zusammenhänge sind in der Vergangenheit schon häufiger empirisch untersucht worden1. Schmal-
gemeier2 und Paul3 haben für unterschiedliche Städte im fast gleichen Zeitraum Zusammenhänge aus den 
Ergebnissen von Verkehrswertgutachten und/oder Kaufpreisen unbebauter Geschäfts- und Mischgebiets-
grundstücke abgeleitet. Dabei wurden Grundstücke analysiert, die im Erdgeschoss geschäftsgenutzt und in 
den Obergeschossen vorrangig wohn- oder wohnwertig genutzt waren. Des Weiteren hat Sprengnetter4 die 

                                                      
1 So z.B. Füchs, Alexander: Bodenpreise und Baukosten in ihrem Einfluss auf die Mietpreise, Müller & Sohn, München, 1909 
2 Schmalgemeier, H.: Bodenpreisanalyse für den Innenstadtbereich einer Großstadt, VR 1977, 422-437 
3 Paul, G.: Zur Korrelation von Geschäftsraummieten und Bodenwerten in Kernbereichen. VR 1983, 141-149 
4 Sprengnetter, H.-O. in : Handbuch zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen, Band IV, Teil 3, 

Kapitel 5 

Anmerkung: Die Bodenrichtwertgrafik wurde aus Gründen des Daten-
schutzes aus diesem Mustergutachten entfernt. 
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Untersuchungen von Schmalgemeier und Paul anhand weiterer Daten aus 35 Städten überprüft und bestä-
tigt. Diese Erhebungen sind aber für den Bereich des Bewertungsobjektes nicht anwendbar, da hier, in 
einem typischen Kerngebiet, auch in den Obergeschossen eine höherwertige als nur eine Wohnnutzung 
typisch und damit prägend für den Bodenwert ist1.  

3.2.1 Das Modell nach Kleiber 
 

Kleiber2 hat in seinem Standardwerk (Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 
Bundesanzeigerverlag, Köln, 1998) ein Mietsäulenverfahren angegeben, das nachfolgend (in Anlehnung 
an die Kritik von Sprengnetter in Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblatt-
sammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003 auf seine Anwendbarkeit überprüft wird.  
 
Es sei beispielhaft unterstellt, dass der nutzungsentsprechende Bodenwert von zwei Nachbargrundstücken 
ermittelt werden soll. Die GRZ beider Grundstücke sei 0,2; das eine Grundstück sei 5-geschossig bebaut, 
das andere Grundstück sei 3-geschossig bebaut. Für die 3-geschossige Wohnnutzung ist ein Bodenricht-
wert von 400,- DM/m² angegeben. Der Bodenwert des 5-geschossigen Grundstückes sei gesucht. Typisch 
im Bereich des Bewertungsobjektes sei, dass ausschließlich eine wohnbauliche Nutzung mit Mieten von 
10,- DM/m² Wohnfläche vorliegt.  
Wendet man nun das Mietsäulenverfahren nach Kleiber an, ergibt sich folgender Bodenwert: 
           Grundstück 1     Grundstück 2 
 

   Wohnen  
   Wohnen  
 Wohnen  Wohnen  
 Wohnen  Wohnen  
 Wohnen  Wohnen  

 
Es werden die erzielbaren Mieten in den einzelnen Geschossen aufsummiert und auf die gesamte Grund-
stücksfläche bezogen.  
 
Somit folgt: 
 

Gebäude 1:   0,2 x (3x10,- DM/m²) = 6,- DM/m² Grundstücksfläche je Monat 
 

Gebäude 2:  0,2 x (5x10,- DM/m²) = 10,- DM/m² Grundstücksfläche je Monat 
 

Bodenwert Gebäude 2:  10,- DM/m² / 6,- DM/m² x 400,- DM/m² = 667 DM/m² 
 

Da für gleichartige Nutzungen GFZ-Umrechnungskoeffizienten vorhanden sind, ist eine Überprüfung des 
ermittelten Wertes mittels der in Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bun-
desanzeigerverlag, Köln, 1998 angegebenen GFZ-Umrechnungskoeffizienten gem. Anlage 23 
WertR76/96 möglich.  
 

Das Grundstück 1 ist mit einer GFZ von 0,6 ausgenutzt. Das Grundstück 2 ist mit einer GFZ von 1,0 aus-
genutzt. Es ergibt sich bei Anwendung der GFZ-Umrechnungskoeffizienten folgender Bodenwert für das 
Grundstück 2: 
 

1,00 / 0,78 x 400,- DM/m²   = 513,- DM/m² 
 

 

                                                      
1 vgl. hierzu ebenda, Band IV, Kapitel 5, Abschnitt 6 
2 siehe [L 4], Seite 778 
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Die Überprüfung ergibt, dass die Anwendung des einfachen Mietsäulenverfahrens zu einem grob fal-
schen Bodenwert führt. Das einfache Mietlageverfahren ist demzufolge nicht anwendbar. Noch größer 
können die Fehler in Bereichen werden, in denen der Bodenwert maßgeblich von der erdgeschossigen 
(höheren) Ladenmiete bestimmt wird. Da dies auch für das Bewertungsobjekt zutrifft, ist die Anwen-
dung des einfachen Mietlageverfahrens nicht möglich, da dieses Verfahren grob fehlerhafte Ergebnisse 
hervorbringen würde.  
 
Bodenrententheoretisch ist dieser Umstand dadurch erklärbar, dass eine Miete nicht nur für das Grund-
stück sondern auch für das Gebäude gezahlt wird. Demzufolge muss auch der Aufwand, der letztlich zu 
einem höheren Ertrag führt (Erstellung eines oder mehrerer zusätzlicher Geschosse) berücksichtigt wer-
den.  
 
Fazit: 
Das aufgespaltene Mietsäulenverfahren nach Sprengnetter ist die logische Konsequenz, die sich aus o.g. 
bodenrententheoretischem Problem ergibt. Dem Modell liegt der nachfolgend erläuterte Grundgedanke 
zugrunde.  
Es wird der Reinertragsanteil, der auf das Gebäude entfällt, von der erzielbaren Miete abgezogen. Der 
danach noch verbleibende Reinertrag ist der Reinertragsanteil, der auf den Boden entfällt. Dieser wird in 
der Mietsäule (vgl. oben) aufsummiert und so das Bodenwertverhältnis zwischen dem Bodenwert des 
Bewertungsobjektes und dem Bodenwert des Richtwertgrundstückes ermittelt.  
 

3.2.2 Bodenwertermittlung aus den Bodenrichtwerten  

Zum Stichtag 01.01.2002 wurde der Bodenrichtwert vom Berliner Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte mit 3.900,- €/m² für die Zone „Blumenplatz“ bei einer baulichen Ausnutzung mit einer GFZ von 4,5 
und mit 1.200,- €/m² für die östlich angrenzende Zone bei einer GFZ von 3,0 abgeleitet. Das Bewertungs-
grundstück ist am äußersten Rand der Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ (ein Grundstück von der Gren-
ze entfernt) gelegen. Die Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ ist durch die Nutzung als Einkaufsstraße 
geprägt. Es finden sich hier erdgeschossig ausschließlich Ladennutzungen und in den Obergeschossen 
auch Nutzungen als Ladenflächen (Zentrumsstraße in Richtung Westen) sowie teilweise Büro- oder Pra-
xisräume (auf der dem Kaufhaus abgewandten Seite des Blumenplatzes). Die östlich angrenzende Boden-
richtwertzone ist stärker durch eine überwiegende Büronutzung und auch teilweise vorhandene Wohnun-
gen in den Obergeschossen und (da hier eine deutlich geringere Passantenfrequenz vorliegt) durch gerin-
gere Ladenmieten geprägt. Da das Grundstück (bei Freilegung) gleich den Grundstücken in der Zentrums-
straße genutzt werden könnte, die erzielbaren Ladenmieten aber etwas unterhalb der Mieten am Blumen-
platz liegen, ist der anzusetzende Bodenrichtwert mittels des aufgespaltenen Mietsäulenverfahrens nach 
Sprengnetter zu bestimmen.   

3.2.2.1 Bauliche Ausnutzbarkeit des Bewertungsobjekts 

Das Bewertungsobjekt ist derzeit mit einer GFZ von 2,85 ausgenutzt1, bietet aber noch Ausbaureserven2. 
Laut Auskunft der Mitarbeiterin der Hausverwaltung ist eine Aufstockung des dreigeschossigen Teils der 
Bebauung um zwei Geschosse bereits genehmigt worden. Somit könnten nochmals 3.520 m² Geschossflä-
che (Angabe lt. Nutzungsberechnung der öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing. Karin 
Kunath) entstehen. Es wäre eine GFZ von 3,67 erreichbar.  
 
Zunächst muss der Bodenrichtwert der Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ auf die bauliche Ausnutzbar-
keit der östlich angrenzenden Bodenrichtwertzone mittels der vom Berliner Gutachterausschuss abgeleite-
ten GFZ-Umrechnungskoeffizienten umgerechnet werden, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen.   
 

                                                      
1 Der Nutzungsberechnung der öffentlich bestellten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing. Kathi Kauf vom 8.9.1994 aus der Bauakte 

entnommen.  
2 Laut telefonischer Auskunft der zuständigen Hausverwalterin Frau Mustermann ist eine Baugenehmigung Nr. 171/98 vom 

5.2.1998 vorhanden. Ob diese Baugenehmigung noch gültig ist, kann nicht ausgesagt werden, es kann aber davon ausgegangen 
werden, dass diese Baugenehmigung wieder erteilt werden könnte, sollte sie abgelaufen sein.  
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Der GFZ-Umrechnungskoeffizient für eine GFZ von 3,0 (angrenzende Zone) beträgt 1,318. Dieser Faktor 
muss durch den GFZ-Umrechnungskoeffizienten der GFZ 4,5 von 1,618 dividiert werden. Es ergibt sich 
ein Faktor von 0,815. Der Bodenrichtwert von 3.900,- €/m² x 0,815 = 3.178,50 €/m², rund 3.180,- €/m².  
 
Somit ergibt sich für die Lage der Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ bei einer GFZ von 3,0 ein 
Bodenrichtwert von 3.180,- €/m². 
 
Nun wird für die Lage des Bewertungsobjekts der anzuwendende Bodenrichtwert mittels des aufgespalte-
nen Mietsäulenverfahrens nach Sprengnetter ermittelt.  
 

3.2.2.2 Bodenwertermittlung mittels des aufgespaltenen Mietsäulenverfahrens nach Sprengnetter 
 
Dem Modell liegt folgender Grundgedanke zugrunde: 
Es wird der Reinertragsanteil, der auf das Gebäude entfällt, von der erzielbaren Miete abgezogen. Der 
danach noch verbleibende Reinertrag ist der Reinertragsanteil, der auf den Boden entfällt. Dieser wird in 
der Mietsäule (vgl. oben) aufsummiert und so das Bodenwertverhältnis zwischen dem Bodenwert des 
Bewertungsobjektes und dem Bodenwert des Richtwertgrundstückes ermittelt.  
 
Hier wird zunächst der Gebäudeanteil am Reinertrag RG von den erzielbaren Mieten abgezogen. Dieser 
Anteil wird wie folgt geschätzt: 
 

Normalherstellungskosten für 1 m² Bruttogrundfläche1 x F2 x 0,93 
RG = 

12 Monate 
x p4 

 
Ermittlung des Gebäudeanteiles am Reinertrag als Verzinsung des Gebäudeherstellungswertes: 
 

Ladennutzung: NHK = 1.615,- €/m² BGF (NHK 2000) x 1,55= 2.422,50 €/m², rd. 2.420,- €/m² Nutzfläche 
 

2.420,- €/m² x 0,9 
RG = 

12 Monate 
x 0,06 = 10,89 €/m²  

 
Erdgeschossige Ladennutzung, darüber Büro/Praxisnutzung: 
  NHK = 1.4006,- €/m² BGF (NHK 2000) x 1,57= 1.680,-  €/m² Nutzfläche 
 

2.100,- €/m² x 0,9 
RG = 

12 Monate 
x 0,06 = 9,45 €/m²  

 

                                                      
1 Die NHK sind den Angaben in Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermitt-

lungsforum, Sinzig 2003, Band II entnommen.  
2 F = Nutzflächenfaktor= Bruttogrundfläche, die durchschnittlich erforderlich ist, um 1 m² Nutzfläche zu erstellen, vgl. Sprengnet-

ter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, Bd. II, Abschnitt 
3.12. 

3 Dämpfungsfaktor, der erforderlich ist, weil die Gebäudeherstellungs- oder Erwerbskosten steuerlich abgeschrieben werden 
können  

4 P = Liegenschaftszinssatz, dieser entspricht näherungsweise der inflationsbereinigten Rendite (6 %) 
5 Nutzflächenfaktor aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, 

Sinzig 2003, Band III, Seite 3.11/7, Tabelle 2-2 entnommen.  
6 Normalherstellungskosten aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermitt-

lungsforum, Sinzig 2003, Band II, Seite 3.01.1/V/3 entnommen und wie folgt umgerechnet: 460,- €/m³ BRI x 3,05 = 1.403,- 
€/m² BGF, rund 1.400,- €/m² 

7 Nutzflächenfaktor aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, 
Sinzig 2003, Band III, Seite 3.11/7, Tabelle 2-2 entnommen.  
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Aufspaltung des Rohertrages in die Bewirtschaftungskosten (BW) und die Reinertragsanteile für 
Gebäude (RG) und Boden (RB) 
 

Vergleichsobjekt Lage der Bodenrichtwertzone „Blumenplatz“ mit (unterstellt) 6 Vollgeschossen (bei 
einer GFZ von 3,0 eine plausible Größe): 
 

Geschoss Nutzung Nettokaltmiete1 Ertragsanteil 
des Gebäudes 

Bewirtschaftungs-
kosten (15 % der Net-

tokaltmiete) 

Ertragsanteil 
des Bodens2  

5. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 10,89 €/m² 2,25 €/m² 1,86 €/m² 
4. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 10,89 €/m² 2,25 €/m² 1,86 €/m² 
3. OG Laden 20,- €/m² 10,89 €/m² 3,00 €/m² 6,11 €/m² 
2. OG Laden 20,- €/m² 10,89 €/m² 3,00 €/m² 6,11 €/m² 
1. OG Laden 30,- €/m² 10,89 €/m² 4,50 €/m² 14,61 €/m² 
EG Laden 40,- €/m² 10,89 €/m² 6,00 €/m² 23,11 €/m² 

Summe:  53,66 €/m² 
 

Bewertungsobjekt:  
 

Geschoss Nutzung Nettokalt-
miete3 

Ertragsanteil 
des Gebäudes 

Bewirtschaftungs-
kosten (15 % der 
Nettokaltmiete) 

Ertragsanteil 
des Bodens4  

5. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 9,45 €/m² 2,25 €/m² 3,30 €/m² 
4. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 9,45 €/m² 2,25 €/m² 3,30 €/m² 
3. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 9,45 €/m² 2,25 €/m² 3,30 €/m² 
2. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 9,45 €/m² 2,25 €/m² 3,30 €/m² 
1. OG Büro/Praxis 15,- €/m² 9,45 €/m² 2,25 €/m² 3,30 €/m² 
EG Laden 20,- €/m² 9,45 €/m² 3,00 €/m² 7,55 €/m² 

Summe:  24,05 €/m² 
 

Der nutzungsentsprechende Bodenwertanteil ergibt sich somit aus: 
 

24,05 DM/m² 
Bodenwert5 lagentsprechend = 3.180,- DM/m² x  

53,66 DM/m² 
= 1.425,- €/m² 

 
Der mittels des aufgespaltenen Mietsäulenverfahrens nach Sprengnetter ermittelte, für die Lage des Be-
wertungsobjekts angemessene Bodenrichtwert liegt somit deutlich unterhalb der durch den Blumenplatz 
geprägten Bodenrichtwertzone und oberhalb der östlich angrenzenden Bodenrichtwertzone. Dies ist ein 
plausibles Ergebnis, da die Lage des Bewertungsobjekts deutlich schlechter ist als die den Bodenwert 
prägende Lage am Blumenplatz und etwas besser als die durch einfachere Geschäftsnutzungen geprägte 
Lage der Bodenrichtwertzone östlich des Bewertungsobjekts.  
 
Der lageentsprechende Bodenwert für die Lage des Bewertungsobjekts wird bei einer GFZ von 3,0 so-
mit mit 1.425 €/m² geschätzt.  

                                                      
1 Die erzielbaren Mieten werden aus den von der IHK Berlin veröffentlichten Spannenbreiten für Gewerbemieten abgeleitet. 

Hierbei ist ein Ansatz etwas oberhalb der 1b-Lagen angesetzt worden, da der Blumenplatz fast eine 1a-Lage ist (diese beginnt 
am Tauentzien).  

2 Der Ertragsanteil des Bodens errechnet sich aus der Nettokaltmiete abzüglich der Bewirtschaftungskosten (die nach den Anga-
ben aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, 
Band II mit 15 % geschätzt werden), abzüglich des ermittelten Gebäudeanteils entsprechend obiger Ermittlung 

3 Die erzielbaren Mieten werden aus den von der IHK Berlin veröffentlichten Spannenbreiten für Gewerbemieten abgeleitet. 
Hierbei ist ein Ansatz leicht unterhalb der 1b-Lagen angesetzt worden, da die Lage nicht zu den definierten 1b-Lagen gehört, 
diesen aber sehr nahe kommt.  

4 Der Ertragsanteil des Bodens errechnet sich aus der Nettokaltmiete abzüglich der Bewirtschaftungskosten (die nach den Anga-
ben aus Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, 
Band II mit 15 % geschätzt werden), abzüglich des ermittelten Gebäudeanteils entsprechend obiger Ermittlung 

5 Bodenrichtwert auf eine GFZ von 3,0 bezogen, Ermittlung siehe weiter oben.  
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3.2.3 Anpassung des ermittelten lageentsprechenden Bodenwertes an die Eigenschaften des Bewer-
tungsobjekts 
 
Bodenrichtwert für die Lage des Bewertungsobjekts:1 1.425 €/m² 
 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück 
Fläche keine Angabe 4.275 
Stichtag 01.01.2002 08.07.2002 
baureifes Land ja ja 
Flächenart Mischgebietsnutzung Mischgebietsnutzung 
Beitrags- und Abgabenzustand frei frei 
GFZ 3,0 3,672 
   
 
 

Im Folgenden wird der Bodenrichtwert gemäß der Marktentwicklung seit dem 01.01.2002 an den Bewertungsstichtag 
angepasst. 
 
Der Bodenrichtwert zum 1.1.2002 betrug 3.900,- €/m² (GFZ 4,5). 
 
Der Bodenrichtwert zum 1.1.2003 betrug 3.500,- €/m² (GFZ 4,5). 
 
Im Jahr 2002 betrug die Veränderung des Bodenrichtwertes bis zum Stichtag: -5 % -71,25 €/m² 

An den Bewertungsstichtag angepasster Bodenrichtwert: 1353,75 €/m² 
   
 
 

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlichder baulichen Ausnutzung. Im 
Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst, so dass das 
Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind. 
 
Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag 
      
GFZ Die unterschiedliche GFZ (s. Tabelle oben) wird mittels der 

GFZ-Umrechnungskoeffizienten des Berliner Gutachteraus-
schusses angepasst3. 
 

12 % 162,45 €/m² 

      
Summe der Zu- und Abschläge 12 % 162,45 €/m² 
     
 

An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften angepasster Bodenrichtwert: 1.516,20 €/m² 
   
Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 6.481.755,00 € 
 
 
Der Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 08.07.2002 insgesamt rd. 6.500.000,00 €. 

                                                      
1 Siehe vorstehende Ausführungen. 
2 Siehe Angaben in Punkt 3.2.2.1. 
3 Der Faktor für die GFZ von 3,67 beträgt 1,478; dividiert durch den Faktor für die GFZ von 3,0 (1,318) ergibt 1,12, also rund 12 

% Zuschlag.  
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3.3 Ertragswertermittlung 
 
�  Das Verfahren als solches und die Fachbegriffe werden in den Anlagen beschrieben. 
 
�  Die in dieser Berechnung angesetzten Werte werden ab der nächsten Seite begründet. 
 
 
 
 
 

Gebäude Mieteinheit Nutzflächen  tatsächliche Nettokaltmiete 

    monatlich jährlich 
  (m²) (€/m²) (€) (€) 
Geschäftshaus Ladengeschäft EG rechts 178,00 19,27 3.430,06 41.160,72 
 Ladengeschäft EG mitte 185,00 - 0,00 0,00 
 Ladengeschäft EG links 169,63 14,60 2.477,02 29.724,24 
 Büro VH 1. bis 4. OG und 

Anbau 1. und 2. OG  
5.432,34 - 0,00 0,00 

 Büro 5. OG  655,00 12,11 7.933,69 95.204,28 
 Büro 6. OG  685,00 - 0,00 0,00 
 Büro 7. OG  632,67 13,69 8.660,11 103.921,32 
 Kfz-Stellplätze   - - 593,10 7.117,20 
Summe  7.937,64  23.093,98 277.127,76 
 

Gebäude Mieteinheit Nutzflächen nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete 

    monatlich jährlich 
  (m²) (€/m²) (€) (€) 
Geschäftshaus Ladengeschäft EG rechts 178,00 17,50 3.115,00 37.380,00 
 Ladengeschäft EG mitte 185,00 17,50 3.237,50 38.850,00 
 Ladengeschäft EG links 169,63 17,50 2.968,53 35.622,36 
 Büro VH 1. bis 4. OG und 

Anbau 1. und 2. OG 
5.432,34 12,00 65.188,08 782.256,96 

 Büro 5. OG  655,00 12,00 7.860,00 94.320,00 
 Büro 6. OG  685,00 12,00 8.220,00 98.640,00 
 Büro 7. OG  632,67 13,69 8.660,11 103.921,32 
 Kfz-Stellplätze   - - 1.150,00 13.800,00 
Summe  7.937,64  100.399,22 1.204.790,64 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete jährlich um -
927.662,88 € ab. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der nachhaltig erzielbaren Nettokalt-
miete durchgeführt (vgl. § 17 Abs. 2 WertV). Der Einfluss der Mietabweichungen wird als sonstiger wert-
beeinflussender Umstand in der Wertermittlung berücksichtigt (vgl. § 19 WertV). 
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Rohertrag (Summe der nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  1.204.790,64 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
 

----  187.807,56 € 

jährlicher Reinertrag  = 1.016.983,08 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
6,0 % von 6.500.000,00 € (Liegenschaftszinssatz ´  Bodenwert) 

 
----  

 
390.000,00 € 

Ertrag der baulichen Anlagen = 626.983,08 € 
 

Vervielfältiger   (gem. Anlage zur WertV) 
bei p = 6,0 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 40 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
´́́́  

 
 

15,046 

Ertragswert der baulichen Anlagen = 9.433.587,42 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) ++++ 6.500.000,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 15.933.587,42 € 

sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände ----  5.980.000,00 € 

Ertragswert  = 9.953.587,42 € 
 rd. 10.000.000,00 € 
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Nutzflächen 
Die Berechnungen der Nutzflächen wurden von mir nicht durchgeführt. Die Werte sind den Angaben der 
zuständigen Hausverwaltung entnommen. Die angegebenen Flächen wurden anhand der von der öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing. Kathi Kauf in ihrer Nutzungsberechnung vom 08.09.1994 
angegebenen Geschossflächen auf Plausibilität geprüft. Die Angaben der Hausverwaltung erwiesen sich als 
plausibel.  
 
Rohertrag 
Der Rohertrag wird aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen und den von der Industrie- und Han-
delskammer Berlin angegebenen Spannenwerte für Gewerbemieten als mittelfristiger Durchschnittswert 
abgeleitet. 
 
Dabei wurde für die Ladenflächen ein Mietansatz von 17,50 €/m² gewählt. In der Gewerbemietenübersicht 
sind für 1b-Lagen Mieten für große Läden (> 100 m² Verkaufsfläche) Mieten von 22,- €/m² bis 37,- €/m² 
angegeben. Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer der ausgewiesenen 1b-Lagen und auch nicht in einer 
sonstigen spezifizierten Lage (Hauptzentrum oder Stadtteilzentrum). Es ist zweifelsfrei eine Lage vorhan-
den, die besser ist als eine Lage in einfachen Wohnstraßen. Die höhere Miete für die Ladeneinheit EG rechts 
wurde bereits 1997 vereinbart, als die Ladenmieten noch wesentlich höher waren als zum Bewertungsstich-
tag. Eine Miete von 17,50 €/m² erscheint nachhaltig erzielbar.  
 
Für die Büroflächen wurde (mit Ausnahme der Büroeinheit im 7. OG) eine nachhaltig erzielbare Miete von 
12,00 €/m² angesetzt. In der Gewerbemietenübersicht sind für 1b-Lagen Mieten für Büro- und Praxisräume 
von Mieten von 11,- €/m² bis 15,- €/m² angegeben. Die Lage des Bewertungsobjekt entspricht in etwa einer 
1b-Lage, bezogen auf die Büro- und Praxisnutzung. Die Einheit im 5. OG ist am 1.12.2000 für 12,11 €/m² 
vermietet worden. Langfristig erscheint ein Mietansatz von 12,00 €/m² ein nachhaltig erzielbarer Mietan-
satz.  
 
Für die Einheit im 7. OG liegt die vereinbarte Miete bei 13,69 €/m². Hier erscheint die tatsächliche Miete 
auch nachhaltig erzielbar zu sein. Diese Einheit ist ein kompletter Neubau und verfügt über eine Klimatisie-
rung. Sie ist somit geringfügig höherwertiger als die Einheiten im 1. bis 6. OG.  
 
Für die Stellplätze ist ein Mietansatz von 50,- €/monatlich pro Stellplatz angesetzt worden. Dies entspricht 
(gerundet) den Preisen, für die die vermieteten Stellplätze vermietet sind. Aufgrund der dinglich gesicher-
ten Grunddienstbarkeit sind die Stellplätze auf dem Bewertungsgrundstück für das Nachbargrund-
stück zu nutzen. Eine begünstigende Grunddienstbarkeit für das Bewertungsobjekt ist im Bestands-
verzeichnis aufgeführt. Diese besagt, dass für das Bewertungsobjekt auf dem Nachbargrundstück das 
Recht auf Nutzung der PKW-Stellplätze besteht. Auf dem Nachbargrundstück sind 23 PKW-
Stellplätze vorhanden.  
 
Die Mietverträge konnten nicht vom Sachverständigen eingesehen werden. 
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Bewirtschaftungskosten 
Die Bewirtschaftungskosten wurden nach den Angaben in Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grund-
stücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003  ermittelt. 
 

Position Anteil Berechnungsgrundlage Summe 
Instandhaltungskosten Nutzflächen 10,00 €/m² 7.937,64 m² 79.376,40 € 
Verwaltung 5 % Jahresnettokaltmiete 60.239,53 € 
Mietausfallwagnis 4 % Jahresnettokaltmiete 48.191,63 € 
   187.807,56 € 

 
Der Ansatz der Instandhaltungskosten, der Verwaltungskosten und des Mietausfallwagnisses erfolgt in An-
lehnung an die in Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wert-
ermittlungsforum, Sinzig 2003 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten.  
 
Liegenschaftszinssatz 
Der Berliner Gutachterausschuss hat keine Liegenschaftszinssätze für Geschäftshäuser abgeleitet.  
 

Der objektartenspezifische Liegenschaftszinssatz wird auf der Grundlage der in Sprengnetter, Hans Otto: 
Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003, der in Kleiber, 
Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeigerverlag, Köln, 2002 sowie der in 
Sommer / Kröll: Anzuwendende Liegenschaftszinssätze aus einer empirischen Untersuchung, in GuG 5/95, 
Luchterhandverlag, Neuwied, 1995 angegebenen Liegenschaftszinssätze bestimmt und angesetzt. 
 

In Sprengnetter ist der anzusetzende Liegenschaftszinssatz mit 5,5 % angegeben.  
 

In Kleiber ist der Liegenschaftszinssatz für Büro- und Geschäftshäuser mit 6,0 % bis 7,0 % angegeben.  
 

In Sommer/Kröll ist der Liegenschaftszinssatz für Geschäfts- und Bürogebäude mit 5,5 % bis 6,5 % ange-
geben. 
 

Der Sachverständige hält einen Liegenschaftszinssatz von 6,0 % in Anbetracht der Lage und Größe des 
Bewertungsobjekts und der Lage auf dem Grundstücksmarkt zum Bewertungsstichtag für angemessen.  
 

Restnutzungsdauer 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder 
zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen wird das in Sprengnetter, Hans Otto: 
Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2003 beschriebene 
Modell des Oberen Gutachterausschusses Nordrhein-Westfalen angewendet. Diese Ermittlung befindet sich 
bei den Anlagen. 
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Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
  Beim Bewertungsobjekt sind zwingend Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen von einem 
Käufer einzukalkulieren, um eine längerfristige Nutzung des Bewertungsobjekts realisieren zu können. 
Die notwendigen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen werden nach Gewerken als Flä-
chenmaße entsprechend dem Grad der notwendigen Arbeiten aufgeschlüsselt. Die Werte sind Schmitz, 
Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2000, Instandsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, 
Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 1999 entnommen. 
Für gewerblich genutzte Flächen werden die oberen Spannenwerte des Wohnungsbaues angesetzt, da diese 
einer Büronutzung entsprechen. 
 
Gewerk Kosten (100 %) je m² 

Nutzfläche 
Anteil, der noch 

durchzuführenden 
Arbeiten 

notwendiger Aufwand 
je m² Wohnfläche 

Abbruch-, Rohbauarbeiten 160 DM/m² 40 %   64,00 DM/m² 
Zimmerarbeiten 70 DM/m² 20 %   14,00 DM/m² 
Dachdecker 150 DM/m² 50 %   75,00 DM/m² 
Putz-/Trockenbau 300 DM/m² 70 %  210,00 DM/m² 
Fliesenarbeiten 65 DM/m² 20 %   13,00 DM/m² 
Estrich 55 DM/m² 20 %   11,00 DM/m² 
Schreiner 110 DM/m² 40 %   44,00 DM/m² 
Schlosser 40 DM/m² 40 %   16,00 DM/m² 
Fenster 185 DM/m² 60 %  111,00 DM/m² 
Malerarbeiten 200 DM/m² 60 %  120,00 DM/m² 
Bodenbelagsarbeiten 60 DM/m² 60 %   36,00 DM/m² 
Heizung 150 DM/m² 90 %  135,00 DM/m² 
Sanitär 160 DM/m² 80 %  128,00 DM/m² 
Elektro 100 DM/m² 60 %   60,00 DM/m² 
Außenanlagen 75 DM/m² 10 %    7,50 DM/m² 
Summe:   1.044,50 DM/m² 

 
 
Die sich ergebende Summe der noch notwendigen Fertigstellungskosten mit der Nutzfläche (7.937,60 m²) 
multipliziert ergibt rund 8.290.082,- DM, die als besondere wertbeeinflussende Umstände zu berücksichti-
gen sind. Dieser Betrag entspricht einem Aufwand von rund 4.200,000,- €.  
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Die Ansätze für die Nebenkosten sind Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2000, Instandset-
zung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, 
Essen 1999 entnommen. 
 
Nebenkosten – Erfahrungswerte Richtwert % 

von……bis 
gewählt 

% 
Vorbereitung der Objektplanung   
Grundlagenermittlung durch Architekten und Ingenieure in Form von  
Begehungen und Begutachtungen der Bausubstanz und Sonderuntersuchun-
gen 
 

1………..8 2 

Verwaltungsleistungen des Bauherrn 
 

1,5……….4,5 1,5 

Architekten- und Ingenieurleistungen   
Planung und Bauleitung 
Architekten und Ingenieure, Kosten nach HOAI 
 

8…………21 10 

Technische Betreuung 
Architekten und Ingenieure 
 

1………….2 1 

Finanzierung   
Kosten für Finanzierung 
 

1………….8 2 

Zinsen- und Zwischenfinanzierung 
 

0,5………..2,0 1 

Allgemeine Baunebenkosten   
Behördliche Prüfung Abnahme usw. 
 

0…………2 1 

Versicherung 
 

0,2………0,8 0,5 

Bewirtschaftung bis zur Ingebrauchnahme 
 

0,1………0,5 0,5 

Sonstige Baunebenkosten 
 

1………...2 1 

Summe  20,5 
 
Nach den Angaben in Schmitz, Krings/Dahlhaus müssen somit noch rd. 860.000,- € Baunebenkosten hin-
zuaddiert werden. Somit sind für die Instandsetzungs- und Modernisierungskosten inklusive der Baune-
benkosten insgesamt 4.200.000,- € + 860.000,- € = 5.060.000,- € zu kalkulieren.  
 
Zusätzlich ist noch der Einfluss der Mindermiete zu berücksichtigen. Das Objekt ist in weiten Teilen leer 
stehend. Es wird bei der zum Bewertungsstichtag herrschenden Lage auf dem Gewerbeimmobilienmarkt 
eine gewisse Zeit benötigen, bis eine Vollvermietung erreicht ist. Hinzu kommt, dass die notwendigen 
Baumaßnahmen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden. Der Sachverständige schätzt eine durch-
schnittliche Leerstandszeit von einem Jahr ein, die benötigt wird. Somit ist eine Mindermiete (Wertein-
fluss) von 920.000,- € (gerundet) vorhanden, die ebenfalls als besonderer wertbeeinflussender Umstand 
berücksichtigt werden muss.  
 
Somit sind insgesamt als besondere wertbeeinflussende Umstände 5.060.000,- € + 920.000,- € =                
5.980.000,- € zu berücksichtigen.  
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3.4 Zusammenfassung und Verkehrswertdiskussion 
 
Für das Jahr 2000 gibt die Deutsche Bank Immobilen GmbH einen Vervielfacher (bezogen auf die Netto-
kaltmiete) von 14 (für 2er-Lagen) an. Die Brockhoff  Partner Immobilien GmbH gibt einen Vervielfacher 
von 14-17 (bezogen auf die Nettokaltmiete) an. Diese Vervielfältiger sind bei üblichem Leerstand und bei 
üblichem baulichen Zustand anwendbar.  
 
Der ermittelte Ertragswert ist das 8,3-fache der nachhaltig erzielbaren Miete. Dies ist für Geschäftshäuser 
ein weit unterdurchschnittlicher Wert, aber dadurch zu erklären, dass erhebliche Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen von einem Erwerber einzuplanen sind und ein erheblicher Leerstand des 
Objektes vorliegt. Ohne die besonderen wertbeeinflussenden Umstände ist das 13,2fache des Jahresroher-
trages als Wert ermittelt worden. Hier spiegelt sich auch die rechtliche Situation (über 200 Stellplätze auf 
dem Grundstück sind durch Grunddienstbarkeit dem Eigentümer entzogen) wider.  
 

 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein im Jahre 1965 errichtetes Büro- und 
Produktionsgebäude. Das Gebäude wurde 1995 um ein Geschoss erweitert und teilweise 
modernisiert. Es besteht zum Wertermittlungsstichtag ein erheblicher Leerstand sowie ein 
erheblicher Unterhaltungsstau. Das Grundstück ist mit einer Grunddienstbarkeit (Fahr-
zeugbenutzung) belastet.  

Der Verkehrswert für das Grundstück Zentrumsstraße 8 in 10700 Berlin wird zum Wert-
ermittlungsstichtag 08.07.2002 mit rd. 

10.000.000,00 € 
geschätzt. 

 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Berlin, den 24.04.2003 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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5 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB: Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl . I S. 2141, 1998 I 

S. 137), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 5. April 2002 (BGBl. I S. 1250) 
 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I 1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 BauROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Wertermittlungsrichtlinie i.d.F. vom 11. Juni 1991 (BAnz. Nr. 182a vom 27. September 
1991), zuletzt geändert durch Erlass des BMBau vom 03. Mai 2001 (BAnz. Nr. 109 vom 16. 
Juni 2001) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 2010) 
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6 Haftungsausschluss 
 
Der Sachverständige haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber seinem Auftraggeber, sondern auch gegen-
über Dritten. Das beauftragte Gutachten ist jedoch nur für den Auftraggeber und für den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Sachverständigen. 
 
Der Sachverständige haftet für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur dann, wenn er oder seine 
Erfüllungsgehilfen die Schäden durch ein mangelhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht haben. Alle darüber hinausgehenden Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt auch für 
Schäden, die bei einer Nachbesserung entstehen. 
 
Als Gewährleistung kann der Auftraggeber zunächst nur kostenlose Nachbesserung des mangelhaften 
Gutachtens verlangen. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit oder angemessen gesetzter Frist nachge-
bessert, oder schlägt die Nachbesserung fehl, so kann de Auftraggeber Rückgängigmachung des Vertrages 
(Wandlung) oder Herabsetzung des Honorars (Minderung) verlangen. 
 
Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung dem Sachverständigen schriftlich angezeigt werden, an-
dernfalls erlischt ein Gewährleistungsanspruch. 
 
Schadenersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des § 638 BGB unterliegen, verjähren nach 
3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens an den Auftraggeber. 
 
Ungebundene Ausfertigungen von Gutachten sind rechtlich und im Sinne dieser Haftungsvereinbarung 
nicht gültig. Rechtsverbindliche Ausfertigungen müssen gebunden und unterzeichnet sein. 
 

7 Zu den Baubeschreibungen 
 

�  Sie basieren auf der Bauakte, vorgelegten Baubeschreibungen und Beobachtungen beim Ortstermin 

�  Es werden nur vorherrschende Merkmale, nicht alle Details wiedergegeben 

�  Es werden nur offensichtliche Merkmale aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während 
des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr 

�  Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, Ausstattungen und Installationen wurde nicht ge-
prüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt 

�  Auswirkungen der ggf. vorhandenen und erkennbaren Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert 
sind nur pauschal berücksichtigt worden 

�  Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumateria-
lien wurden nicht durchgeführt 

 
 
 
 
 
 
 
© Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebe-
nen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung gestattet. 
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anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Straße in östlicher Richtung Straße in westlicher Richtung 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Bewertungsobjekt (7-geschossiges Gebäude an der 
Straße) 

Innenhof des Gebäudes 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Übergang vom Vorderhaus zum 3-geschossigen 
Produktionsgebäude 

Produktionsgebäude 
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ebenerdige Garagenplätze vermietete Büroetage 

  
leerstehende Büroetage Flur, modernisiert (beispielhaft) 

  
leerstehende Büroetage Hausflur mit Fahrstühlen 
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Treppenhaus auszubauende Büroetage 

  
auszubauende Büroetage auszubauende Büroetage 

  
auszubauende Büroetage zu modernisierender Sanitärraum 
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anonymisiert 

Tiefgarage im Keller Eingangsbereich des Bürohauses 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

vermieteter Laden vermieteter Laden 

  
im Raum bestehende Wasserableitung wegen 

defektem Dach 
undichtes Dach 
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Wermittlung der Restnutzungsdauer und des fiktiven Baujahres bei 
modernisierten Gebäuden 
 
Modell des Oberen Gutachterausschusses des Landes Nordrhein-Westfalen (aus: [L 1], Bd. II, Seiten 
3.02.4/2/5 ff) 
 
Tab. 2-1  
 

Modernisierungselemente; typische Fälle 
Maßnahmen Punkte 

max. 
Punkte tatsächlich 

Treppenhaus saniert 1 1 
Restaurierung der Fassade 1 1 
Einbau von isolierverglasten Fenstern 1-2 2 
Verbesserung der Leitungssysteme 1-2 1 
Einbau einer Sammelheizung bzw. neuen Etagenheizung 2 - 
Wärmedämmung der Außenwände 2 1 
Modernisierung von Bädern / WC’s etc. 2 2 
Einbau von Bädern / WC’s etc. 3  
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden 3 1 
wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung 3 2 
Erneuerung der Dacheindeckung 3 1 
Gesamtpunktzahl  12 
 
 
Tab. 2-5 Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren 
 
 Modernisierungsstandard (Punktzahl aus Tab. 2-1 ) 

 0 1-4 5-9 10-14 15-19 
Gebäudealter modifizierte Restnutzungsdauer  

>70 Jahre 10 15 20 30 40 
60 Jahre 15 15 25 30 40 
50 Jahre 20 20 30 35 40 
40 Jahre 30 30 35 40 40 
30 Jahre 40 40 40 45 45 
20 Jahre 50 50 50 50 50 
10 Jahre 60 60 60 60 60 
0 Jahre 70 70 70 70 70 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
dieser wird kapitalisiert über die 

Restnutzungsdauer 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

 


